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Einleitung 

(1) Diese Österreiciiischen Bestimmungen für die Elel^trotech-
nil< wurden vom Lenl<ungsausscliuß der Sel<tion „Elel<tro-
technische Bestimmungen" des Österreiciiiscfien Verban
des für Elel<troteclinil< zum Drucl^ und zur Anwendung frei
gegeben. 
Dieser Nachtrag ergänzt bzw. ändert ÖVE-EW 41, Teil 1/1970. 

(2) Die Inkraftsetzung dieser Österreichischen Bestimmungen 
für die Elektrotechnik mit der nächsten Elektrotechnikver
ordnung wurde vom Bundesministerium für Bauten und 
Technik in Aussicht genommen. 
Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen 
für die Elektrotechnik kann darüber hinaus mit später er
scheinenden Elektrotechnikverordnungen weiter festgelegt 
werden. Insbesondere ist diesbezüglich jeweils die zuletzt 
erschienene Elektrotechnikverordnung zu beachten. 

(3) In diesen Nachtrag wurde der Nachtrag ÖVE-EW 41, Teil 
1 b/1982 eingearbeitet bzw. wird mit ihm der Nachtrag ÖVE-
EW 41, Teil 1 a/1975 teilweise außer Kraft gesetzt. 

(4) In diesem Heft wird auf folgende Österreichische Be
stimmungen für die Elektrotechnik Bezug genommen: 
ÖVE-EM42, Geräte mit elektromotorischem Antrieb für 

den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke 
ÖVE-IG31, Steckvorrichtungen für Hausinstallationen 

und ähnliche Zwecke 
ÖVE-IG 32, Gerätesteckvorrichtungen 
ÖVE-K40, Energieleitungen mit einer Isolierung aus 

Gummi 
ÖVE-K 41, Energieleitungen mit einer Isolierung aus PVC 

(5) Die Hinweise auf andere Veröffentlichungen in den Fußnoten 
beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den 
Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum 
Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch Elek
trotechnikverordnungen oder gegebenenfalls auf andere 
Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen. 
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(6) In diesem Heft sind Begriffserklärungen, Bestimmungen 
und Prüfbestimmungen durch Normaldruck, Prüfbestim
mungen überdies durch ein vorgesetztes „Prüf.:" sowie Er
läuterungen durch Kleindruck gekennzeichnet. 

(7) Fußnoten, deren Nummer mit einem zusätzlichen Buchsta
ben (a, b,...) versehen ist, stammen aus dem entsprechen
den Nachtrag. 

(8) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestim
mungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektrotech
nik und sonstigen technischen Veröffentlichungen können 
vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen wer
den. 

(9) Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Hinweise auf 
Fundstellen in anderen Texten — sofern es sich nicht um 
andere Teile dieser Österreichischen Bestimmungen für die 
Eiektrotechnik handelt - und Anhänge gelten nicht als Be
standteil der Österreichischen Bestimmungen für die Elek
trotechnik, wohl aber Vorworte und Kleingedrucktes. 


